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Mit Urteil vom 5.5.2020 – 2 BvR 859/15 u. a. – hat der Zweite Senat des BVerfG mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das

Staatsanleihekaufprogramm (Public Sector Purchase Programme – PSPP) stattgegeben (s. hierzu auch die Leitsätze des BVerfG

unten auf dieser Seite). Danach haben Bundesregierung und Deutscher Bundestag die Beschwerdeführer in ihrem Recht aus

Art. 38 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt, indem sie es unter-

lassen haben, dagegen vorzugehen, dass die EZB in den für die Einführung und Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüssen

weder geprüft noch dargelegt hat, dass die hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Dem stehe das Urteil des

EuGH vom 11.12.2018 nicht entgegen, da es im Hinblick auf die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur Durchführung des

PSPP erlassenen Beschlüsse schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und damit ebenfalls ultra vires ergangen sei (PM BVerfG

Nr. 32/2020 vom 5.5.2020). Nach Ansicht von Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, rüttelt die Ent-

scheidung „nicht an den Grundfesten der Währungsunion“ (s. PM BdB vom 5.5.2020). Wichtig sei, dass das BVerfG festgestellt

habe, dass es sich bei den Staatsanleihekäufen der EZB nicht um verbotene Staatsfinanzierung handele. Die vom Gericht insbe-

sondere geforderte Abwägung zwischen dem währungspolitischen Ziel und wirtschaftspolitischen Konsequenzen sei bedeut-

sam, aber erfüllbar. Die europäischen Währungshüter hätten alle Möglichkeiten nachzusteuern. Demgegenüber bekräftigte der

Chefsprecher der EU-Kommission, Eric Manner, ungeachtet einer Analyse der Einzelheiten der BVerfG-Entscheidung den Vorrang

des EU-Rechts und die Tatsache, dass die Urteile des EuGH für alle nationalen Gerichte bindend seien (s. EU-Aktuell vom

5.5.2020).

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin
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Entscheidungen

BVerfG: EZB-Beschlüsse zum Staatsanleihe-

kaufprogramm kompetenzwidrig

1. Stellt sich bei einer Ultra-vires- oder Identitäts-

kontrolle die Frage nach der Gültigkeit oder Aus-

legung einer Maßnahme von Organen, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der Europäischen

Union, so legt das Bundesverfassungsgericht sei-

ner Prüfung grundsätzlich den Inhalt und die Be-

urteilung zugrunde, die die Maßnahme durch

den Gerichtshof der Europäischen Union erhal-

ten hat. (118)

2. Der mit der Funktionszuweisung des Art. 19

Abs. 1 Satz 2 EUV verbundene Rechtsprechungs-

auftrag des Gerichtshofs der Europäischen Uni-

on endet dort, wo eine Auslegung der Verträge

nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv

willkürlich ist. Überschreitet der Gerichtshof

diese Grenze, ist sein Handeln vom Mandat des

Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV in Verbindung mit dem

Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt, so

dass seiner Entscheidung jedenfalls für Deutsch-

land das gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 und Art. 79

Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß an demo-

kratischer Legitimation fehlt. (112)

3. Bei der Berührung fundamentaler Belange der

Mitgliedstaaten, wie dies bei der Auslegung der

Verbandskompetenz der Europäischen Union

und ihres demokratisch legitimierten Integrati-

onsprogramms in der Regel der Fall ist, darf die

gerichtliche Kontrolle die behaupteten Absich-

ten der Europäischen Zentralbank nicht unbese-

hen übernehmen. (142)

4. Die Kombination eines weiten Ermessens

des handelnden Organs und einer Begrenzung

der gerichtlichen Kontrolldichte durch den Ge-

richtshof der Europäischen Union trägt dem

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung of-

fensichtlich nicht hinreichend Rechnung und

eröffnet den Weg zu einer kontinuierlichen Ero-

sion mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten. (156)

5. Die Wahrung der kompetenziellen Grundla-

gen der Europäischen Union hat entscheidende

Bedeutung für die Gewährleistung des demo-

kratischen Prinzips. Die Finalität des Integrati-

onsprogramms darf nicht dazu führen, dass

das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung

als eines der Fundamentalprinzipien der Euro-

päischen Union faktisch außer Kraft gesetzt

wird. (158)

6. a) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei

der Kompetenzabgrenzung zwischen der Euro-

päischen Union und den Mitgliedstaaten und

die damit verbundene wertende Gesamtbe-

trachtung besitzen ein für das Demokratieprin-

zip und den Grundsatz der Volkssouveränität er-

hebliches Gewicht. Ihre Missachtung ist geeig-

net, die kompetenziellen Grundlagen der Euro-

päischen Union zu verschieben und das Prinzip

der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlau-

fen. (158)

b) Die Verhältnismäßigkeit eines Programms

zum Ankauf von Staatsanleihen setzt neben sei-

ner Eignung zur Erreichung des angestrebten

Ziels und seiner Erforderlichkeit voraus, dass das

währungspolitische Ziel und die wirtschaftspoli-

tischen Auswirkungen benannt, gewichtet und

gegeneinander abgewogen werden. Die unbe-

dingte Verfolgung des währungspolitischen

Ziels unter Ausblendung der mit dem Programm

verbundenen wirtschaftspolitischen Auswirkun-

gen missachtet offensichtlich den Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und

Abs. 4 EUV. (165)

c) Dass das Europäische System der Zentralban-

ken keine Wirtschafts- und Sozialpolitik betrei-

ben darf, schließt es nicht aus, unter dem Ge-

sichtspunkt des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4

EUV die Auswirkungen zu erfassen, die ein An-

kaufprogramm für Staatsanleihen etwa für die

Staatsverschuldung, Sparguthaben, Altersvorsor-

ge, Immobilienpreise, das Überleben wirtschaft-

lich nicht überlebensfähiger Unternehmen hat,

und sie – im Rahmen einer wertenden Gesamt-

betrachtung – zu dem angestrebten und er-

reichbaren währungspolitischen Ziel in Bezie-

hung zu setzen. (139)

7. Ob ein Programm wie das PSPP eine offen-

kundige Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV

darstellt, entscheidet sich jedoch nicht an der

Einhaltung eines einzelnen Kriteriums, sondern

nur auf der Grundlage einer wertenden Gesamt-

betrachtung. Vor allem die Ankaufobergrenze

von 33 % und die Verteilung der Ankäufe nach

dem Kapitalschlüssel der Europäischen Zentral-

bank verhindern, dass unter dem PSPP selektive

Maßnahmen zugunsten einzelner Mitgliedstaa-

ten getroffen werden und dass das Eurosystem

zum Mehrheitsgläubiger eines Mitgliedstaats

wird. (217)

8. Eine (nachträgliche) Änderung der Risikover-

teilung für die unter dem PSPP erworbenen

Staatsanleihen würde die Grenzen der haus-

haltspolitischen Gesamtverantwortung des

Deutschen Bundestages berühren und wäre mit

Art. 79 Abs. 3 GG unvereinbar. Sie stellte in der

Sache eine vom Grundgesetz verbotene Haf-

tungsübernahme für Willensentscheidungen

Dritter mit schwer kalkulierbaren Folgen dar.

(227)

9. Bundesregierung und Bundestag sind auf-

grund ihrer Integrationsverantwortung ver-
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